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Bei der mündlichen Verhandlung vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 12. Januar 2024 ist das Gericht noch
nicht zu einem Ergebnis gekommen. Vielmehr sehen die zuständigen Richter noch Diskussionsbedarf. Die Verbände wurden
daher im Nachgang zu dem Termin aufgefordert, zu rechtlichen Aspekten des Verfahrens ergänzend Stellung zu nehmen.
Hierfür wurde eine Frist von drei Wochen anberaumt. Im Anschluss wird das Gericht erneut beraten. Es kann jedoch nicht
vorhergesehen werden, wie lange dies dauern wird und wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist.

Mit ihren Klagen gegen die Schiedssprüche der Schiedsstelle Heilmittel wollen die Verbände eine angemessene Vergütung für
die Physiotherapie erreichen. In dem Verfahren geht es vorranging um die von der Schiedsstelle genutzte
Berechnungsgrundlage. Diese halten die Verbände teilweise für nicht sachgerecht.  

Die Verbände werden ihre Mitglieder selbstverständlich informieren, sobald weitere Informationen vorliegen.

 

Zur Erinnerung:

Informationen zur ersten Klage vom 8. April 2021
Informationen zur zweiten Klage vom 19. August 2021

https://m.ifk.de/artikel/schiedsverfahren-ifk-und-vdb-physiotherapieverband-haben-gemeinsam-klage-eingereicht
https://m.ifk.de/artikel/schiedsverfahren-verbaende-reichen-klage-ein

